
o Allgemeines 

Die im folgenden T ex t mit Randstrich gekennzeichneten A bsä t ze sind 

"Technische Vor'schriften" im Sinn e v on § 2 Nr . 1b VOL / B , wenn die 

T LG Bes tandteil d es Liefervertrages sind. 

Die im folgenden Text kursiv ged ,-uck te n und nicht mit Randslt-ich 

gekennzeichn et en Absät l!..~ sind " Richtlinien" ; s ie sin d vom Aurtraggeb er 

beim Einholen der Angebote, bei del- Auswahl der Fabrikate und Ty pen 

salvie bei der Abnahme der geliefer ten Ger ät e Zu beachten. 

Die T LG gliedern sich in 

- T eil A "Allgemeines", der allgemein für alle Geräte gilt und in 

- v e ,' schi edene Teile B , di e für bestimmte Gerätearten den Teil A 

ergänzen . 

Anwendungsbereich 

D ie TLG gelten für Geräte, die zur Durchführung des Stral1enunterhaltungs 

und - betriebsdienstes eingesetzt werden. 

Anforderungen 

2.1 Rechtsvorschriften 

Die Ge,'äte müssen je nach Art und Einsatz folgenden Rechtsvorschriften 

entsprechen : 

1. 	 Straßenverkehrsordnung - StVO - mit Allgemeiner Verwaltungsvor 

schrift (VwV - St VO) zur Straßenverkehrsordnung . 

2. 	 Straßenverkeh r s-Zulassungs- Ordnung - StVZO - s. hierzu "Merkblatt 

für Anbaugeräte" (VkBI (1977) s. 21) 

3 . 	 Gesetz über technische Arbeitsmittel - GSG - (Gerätesicherheitsgese tz , 

Bundesgesetzblatt (1968) S. 717) 

einschließlich der hierzu erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

- Arbeitsschutz - und Unfallverhütungsvorschriften, 

- anerkannte Regeln der Technik 
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